
 

 

Feststellung des Unterbleibens einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
für das Vorhaben Errichtung und Betrieb einer Anlage zum Halten oder zur Aufzucht 

von Rindern 
in 17291 Göritz 

    
Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 

Vom 16. März 2021 
 
 

Die Firma Uckermark Agrar eG, Tornower Damm 1 in 17291 Göritz beantragt die 
Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), auf den 
Grundstücken Siedlungsstraße in 17291 Göritz in der Gemarkung Malchow, Flur 2, Flurstücke 
127, 128, 131/2 eine Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Jungrindern mit 886 Tierplätzen 
zu errichten und zu betreiben. (Az. G05320) 
 
Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummer 7.1.5 V des Anhangs 1 der Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) sowie um ein Vorhaben nach Nummer 
7.5.1 A der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). 
 
Nach § 7 Absatz 1 UVPG war für das beantragte Vorhaben eine allgemeine Vorprüfung 
durchzuführen. 
 
Die Feststellung erfolgte nach Beginn des Genehmigungsverfahrens auf der Grundlage der 
von der Vorhabenträgerin vorgelegten Unterlagen sowie eigener Informationen. 
 
Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das oben genannte 
Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht. 
 
Es kann davon ausgegangen werden, dass durch das Vorhaben keine Gefahren, erhebliche 
Nachteile oder erhebliche Belästigungen auf die Schutzgüter Menschen, insbesondere die 
menschliche Gesundheit, Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Luft, 
Klima und Landschaft, kulturelles Erbe, sonstige Sachgüter sowie Wechselwirkungen 
zwischen den vorgenannten Schutzgütern zu erwarten sind. 
 
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar.  
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